
 

 
 
 

Funktionsbeschreibung / Anforderungsprofil 
Mitglied Prüfungskommission (PK) 

Organisation 

Funktion Mitglied Prüfungskommission (PK) 

Arbeitsaufwand Ca. 20 Tage im Jahr sowie konzeptionelle Team- und 
Einzelarbeit nach Aufwand 

Vergütung Gemäss Vergütungsreglement OdA KT (Sitzungsgelder, 
Spesen, Auftragspauschalen)  

Vorgesetzte Stelle der PK SBFI und Vorstand OdA KT 

Wahl durch Vorstand OdA KT 

Amtsdauer 2 Jahre, Möglichkeit der Wiederwahl 

 

Aufgaben und Verantwortlichkeiten 

Die Prüfungskommission (gemäss Prüfungsordnung) 

 Erlässt nach Genehmigung durch die Trägerschaft die Wegleitung zur vorliegenden 
Prüfungsordnung und aktualisiert diese nach Genehmigung durch die Trägerschaft periodisch 

 Bestimmt das Prüfungsprogramm 

 Ist zuständig für die Bereitstellung der Prüfungsaufgaben 

 Wählt die Expertinnen und Experten, bildet sie für ihre Aufgaben aus und setzt sie ein 

 Entscheidet über die Zulassung zur Prüfung sowie über einen allfälligen Prüfungsausschluss 

 Entscheidet über die Erteilung des Diploms 

 Behandelt Anträge und Beschwerden 

 Entscheidet über die Anerkennung bzw. Anrechnung anderer Abschlüsse und Leistungen 

 Sorgt für die Qualitätsentwicklung und -sicherung und aktualisiert das Qualifikationsprofil 
entsprechend den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes regelmässig nach Genehmigung durch die 
Trägerschaft 

Das Mitglied der Prüfungskommission 

 Nimmt an den vom Präsidium einberufenen Sitzungen, insbesondere der Notensitzung teil 

 Hält die Ausstandsregeln und die Wahrung der Vertraulichkeit ein 

 Hält sich an die Vorgaben zur Einhaltung der Gewaltentrennung und Vermeidung von Rollen-
konflikten 
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Voraussetzungen und Anforderungen 

Rahmenbedingung 

Personen mit leitender Funktion an einer Schule mit KT-Ausbildung(en) oder wirtschaftlich an einer 
Schule mit KT-Ausbildung(en) beteiligte Personen, können nicht als Mitglied der PK gewählt werden. 

Fachliche Kompetenzen 

 Ausgewiesene Kompetenz und Erfahrung in der Konzeption, Durchführung und Evaluation von 
Prüfungen, starke Affinität zu Komplementärmedizin und -therapie 

oder 

KomplementärTherapeut*in mit eidgenössischem Diplom, Berufserfahrung von mindestens 5 
Jahren in einer Methode der KT und Erfahrung in der Konzeption, Durchführung und Evaluation 
von Prüfungen. 

 Gute IT-Kenntnisse, Beherrschung der modernen Kommunikationsmittel und Büroprogramme 

 Gute mündliche und schriftliche Beherrschung einer der drei Landessprachen (D, F, I); gute 
Deutschkenntnisse sind obligatorisch; Mehrsprachigkeit erwünscht 

Personale Kompetenzen 

 Zuverlässigkeit, Integrität 

 Sinn für Gesamtzusammenhänge 

 Feedback- und Teamfähigkeit  

 Hohe Sozialkompetenz  

 Belastbarkeit, Konfliktfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit  

 Wahrung der Vertraulichkeit 

 

Entscheidungsbefugnis und Ausgabekompetenz 

 Befugnisse und Zeichnungsberechtigung gemäss Prüfungsordnung und Funktionendiagramm 
der OdA KT 

 Ausgabekompetenz gemäss Budget 

 
 
Genehmigt durch den Vorstand der OdA KT am 29.08.2025. 
 
 


